
Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 
 
Als Finanzberater i.S. von Art.2 Ziff.11 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27.11.2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs- 
Pflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) ist die Bankhaus E. Mayer 
AG (BEM) zu den nachfolgenden Angaben verpflichtet. Eine Bewerbung ökologischer oder 
sozialer Merkmale in unserer Anlageberatung ist grundsätzlich nicht beabsichtigt. 
Wir haben ein Positionspapier Nachhaltigkeit entwickelt, welches Sie unter www.bankhaus-
mayer.de abrufen können. Dieses dient unserer Bank als Grundlage für nachhaltiges Handeln in 
allen Bereichen. Auch wir wollen als Bank Verantwortung übernehmen, den Wandel zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft mitzugestalten. 
Wir wollen unserer Verantwortung auch im Anlagegeschäft gerecht werden und haben zu diesem 
Zweck Strategien zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken für unsere Kunden festgelegt. 
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf eine Anlageberatung in 
Finanzprodukten, wie sie in der Offenlegungsverordnung definiert werden. Dazu zählen 
insbesondere Fondsprodukte. 
 
Unsere Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

 
Nachhaltigkeitsrisiken umschreiben Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, 
Soziales oder Unternehmensführung (häufig auch als „ESG-Risiken“ bezeichnet, entsprechend 
den englischsprachigen Bezeichnungen Environmental, Social, Governance), deren Eintreten 
tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer Geldanlage 
haben könnte. 
Im Rahmen unserer Strategie beziehen wir Nachhaltigkeitsrisiken auf verschiedene Weise ein. 
 
1. Produktauswahl 

 
Einen zentralen Aspekt der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken durch uns bildet die der 
jeweiligen Beratungstätigkeit vorgelagerte Produktauswahl. Im Rahmen eines etablierten 
Produktauswahlprozesses wird unter Berücksichtigung konkreter Produkteigenschaften 
entschieden, welche Finanzprodukte in unser Beratungsuniversum aufgenommen werden. Auf 
diese Weise trägt der Produktauswahlprozess maßgeblich dazu bei, dass grundsätzlich nur 
Finanzprodukte in das Beratungsuniversum aufgenommen werden, die keine unangemessen 
hohen Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen. 
 
2. Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite 
 
Das Eintreten eines Nachhaltigkeitsrisikos kann wesentliche negative Auswirkungen auf den 
Wert einer Geldanlage, und damit auch auf die Rendite der Finanzprodukte haben, die 
Gegenstand unserer Anlageberatung sind. 
Die Produktlieferanten, von denen wir unsere Finanzprodukte beziehen, bewerten ihrerseits die 
zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite der Finanzprodukte im 
Rahmen ihres Investmententscheidungsprozesses.  
 
3. Berücksichtigung in Vergütungspolitik 
 
Die Vergütungspolitik der BEM steht mit den Strategien zur Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsrisiken im Einklang. Die BEM stellt im Rahmen ihrer Vergütungspolitik sicher, 
dass die Leistungen ihrer Mitarbeiter nicht in einer Weise vergütet oder bewertet werden, die mit 
ihrer Pflicht, im bestmöglichen Interesse der Kunden zu handeln, kollidiert. Es werden durch die 
Vergütungspolitik auch keine Anreize gesetzt, Investments zu vermitteln, die nicht der 
Anlagestrategie des Kunden entsprechen. Unsere Vergütungsstruktur begünstigt zudem keine 
Bereitschaft in Bezug auf die Vermittlung von Investmentprodukten mit hohen (Nachhaltigkeits) 
Risiken. 
 
 



4. Strategie zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf  
     Nachhaltigkeitsfaktoren. 
 
Berücksichtigung in der Anlageberatung 
 
Im Rahmen der Anlageberatung fragen wir Sie, ob und wenn ja welche 
Nachhaltigkeitspräferenzen wir für Sie bei unseren Empfehlungen berücksichtigen sollen. Sofern 
Sie die Vermeidung wesentlich negativer Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit (PAI) wünschen, 
haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, konkret anzugeben, für welche der folgenden 
Nachhaltigkeitsbelange Sie wesentliche negative Auswirkungen ausschließen wollen: 
▪ Treibhausgas-Emissionen, 
▪ Biodiversität, 
▪ Wasser, 
▪ Abfall, 
▪ soziale Themen/Arbeitnehmerbelange. 
 
Ihre Angaben berücksichtigen wir bei unserer Empfehlung. Sofern wir Ihnen kein Finanzprodukt 
empfehlen können, dass neben weiteren Angaben (wie u. a. Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem 
Anlagehorizont und Ihren finanziellen Verhältnissen) auch den von Ihnen angegebene 
Nachhaltigkeitspräferenzen entspricht, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Angabe anzupassen. 
Alternativ können wir Ihnen dann ein Finanzprodukt empfehlen, welches zwar die von Ihnen 
ursprünglich gewünschte Vermeidung wesentlich negativen Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeit (PAI) nicht berücksichtigt, aber entsprechend der von Ihnen vorgenommenen 
Anpassung Ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit (Umwelt 
oder Soziales) oder einen wesentlich positiven Beitrag zur Umwelt leistet. 
Sofern Sie angeben, keine Nachhaltigkeitspräfenzen zu haben, können wir Ihnen Finanzprodukte 
empfehlen, die Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen (wie beispielsweise die Vermeidung 
wesentlich negativer Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit (PAI) oder nicht. Verbindlich für 
unsere Empfehlungen sind in diesem Fall ausschließlich Ihre übrigen Kundenangaben. 
Unabhängig von Ihren Nachhaltigkeitspräferenzen gilt für alle von uns in der Anlageberatung 
empfohlenen Finanzprodukten ein Mindeststandard. Danach dürfen diese Finanzprodukte 
jeweils bestimmte nicht hinreichend nachhaltige Titel nicht oder nur zu einem Teil enthalten. 
Durch diese Kriterien wird erreicht, dass diese Finanzprodukte nicht hinreichend nachhaltige 
Tätigkeiten nur zu einem geringen Teil (mit-)finanzieren. Titel, die danach ausgeschlossen sind, 
sind im aktuellen Anlageuniversums beispielsweise eines Investmentfonds nicht mehr 
enthalten. Entsprechendes gilt, wenn ein Titel einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. 
 
 
Erklärung zur Nichtberücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 
 
Da die BEM derzeit im Rahmen der Anlageberatung kein Nachhaltigkeitskonzept 
anbietet, ist sie nach Art.7 Verordnung (EU) 2020/852 /(Taxonomieverordnung) zu 
folgendem Hinweis verpflichtet: 
Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
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